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Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag beschließt, die in der Anlage  aufgeführten Personen in den Aufsichtsrat der 
„Uckermärkischen Dienstleistungs- und Service GmbH“ zu entsenden. 

zuständiges Amt:       

Finanzen u. Service  -  Mike Förster  Klemens Schmitz 
  Amtsleiter  Dezernent  Landrat 

       
abgestimmt mit: 
Amt  Name   Unterschrift   

Beteiligungsverwaltung Hans-Erich Ruff 
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Begründung: 
 
Mit der Neufassung des Gesellschaftsvertrages der „Uckermärkischen Dienst-
leistungs- und Service GmbH“ (UAG) wird statt des Verwaltungsrates ein Aufsichtsrat 
eingesetzt. Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern, 7 Aufsichtsratsmitglieder ent-
sendet der Kreistag aus seinen eigenen Reihen, 2 Aufsichtsratssitze stehen dem 
Landrat sowie einem von ihm Beauftragten zu.  
 
Da die Gesellschaft überwiegend hoheitliche Tätigkeiten für den Landkreis durchfüh-
ren wird, sollte auch über den Aufsichtsrat die umfassende Einflussnahme durch den 
Gesellschafter gewährleistet sein. Aus diesem Grunde ist die Besetzung des Auf-
sichtsrates nur mit Kreistagsmitgliedern und Beschäftigten der Verwaltung vorgese-
hen. Betriebsratsmitglieder und sachkundige Einwohner können nicht Mitglied des 
Aufsichtsrates sein. Die Bestellung der 7 Kreistagsmitglieder erfolgt nach dem Hare-
Niemeyer-Verfahren sinngemäß wie für die Besetzung von Ausschüssen durch den 
Kreistag (§ 104 Abs. 1, 2 GO i. V. m. § 44 Abs. 2, 3 LKrO).  
 
Damit der Aufsichtsrat mit Wirksamwerden des neuen Gesellschaftsvertrages (nach 
Eintragung im Handelsregister) seine Arbeit aufnehmen kann, sollte der Beschluss 
ebenfalls wie die Beschlussfassung des Gesellschaftsvertrages am 23.06.2004 ge-
fasst werden. 
 
Da für den Aufsichtsrat Regelungen des Aktiengesetzes gelten, müssen Aufsichts-
ratsmitglieder über eine entsprechende Sachkunde verfügen, um unternehmensspezi-
fische Zusammenhänge auf den Gebieten des Handels -, Steuer- und Gesellschafts-
rechts zu verstehen. Diese Anforderungen ergeben sich aus § 52 Abs. 1 GmbH-
Gesetz i. V. m. §§ 116 und 93 Abs. 1  des Aktiengesetzes.  
 
 



 
 
 
Anlage zur DS-Nr. ........... 
 
 
Bestellung der Vertreter des Landkreises im Aufsichtsrat der Uckermärkischen 
Dienstleistungs- und Service GmbH. 
 
 
1.  Bestellung der 7 Kreistagsmitglieder  
 
Die Bestellung der Kreistagsmitglieder erfolgt nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren 
 

Fraktion Sitze Anrede, Vorname, Name Anschrift 

CDU 2   

    

SPD 2   

    

PDS 1   

Rettet die  
Uckermark 1   

FDP 1   

 
 
 
2. Übrige Mitglieder des Aufsichtsrates 
 
 

Landrat 1 Herr Klemens Schmitz 
17291 Prenzlau 
Karl-Marx-Straße 1 

Beauftragter  
des  
Landrates 

1 
Herr Reinhold Klaus 
(1. Beigeordneter d Landrates) 

Karl-Marx-Straße 1 
17291 Prenzlau 

 


